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Einleitung 

Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf Schutz, Förderung und Beteiligung. 

Die DLRG Quickborn e.V. ist sich ihrer besonderen Verantwortung im Umgang mit 

jungen Menschen bewusst. Als Verein, der Kindern und Jugendlichen Schwimmen 

sowie Rettungsschwimmen und den sicheren Umgang mit Wasser vermittelt, 

übernehmen wir eine bedeutende Rolle in ihrer persönlichen Entwicklung. Dieses 

Schutzkonzept soll sicherstellen, dass alle jungen Menschen, die sich uns 

anvertrauen, in einem sicheren und wertschätzenden Umfeld aufwachsen können. 

Unser Ziel ist es, potenzielle Risiken frühzeitig zu erkennen, präventiv zu handeln 

und eine offene Kultur des Hinsehens und Handelns zu leben und damit ein 

täterunfreundliches Umfeld zu schaffen. Wir möchten damit nicht nur Schutz 

bieten, sondern auch Vertrauen schaffen – für Kinder, Jugendliche, Eltern und 

unsere ehrenamtlich Tätigen. 

 

Vorstellung des Vereins 

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Quickborn e.V. ist eine 

gemeinnützige Organisation und Teil der landes- und bundesweiten DLRG-

Struktur. Seit ihrer Gründung im Jahr 1962 engagiert sich die Ortsgruppe 

Quickborn für die Wasserrettung, Schwimmausbildung und Jugendarbeit in der 

Region. Im Zentrum unserer Arbeit steht die Prävention des Ertrinkungstodes. 

Dafür bieten wir Schwimmkurse, Rettungsschwimmkurse sowie weitere 

Trainingsangebote in allen Altersbereichen an. Die Ausbilder-Teams bestehen 

dabei in der Regel aus volljährigen Ausbilder*innen mit Ausbildungs- und 

Prüfberechtigung der DLRG in dem jeweiligen Bereich sowie jugendlichen und 

erwachsenen Helfer*innen mit aktuellem Rettungsschwimmschein und Erste-Hilfe-

Kurs. Darüber hinaus fördern wir das ehrenamtliche Engagement in verschiedenen 

Einsatzbereichen wie Wasserrettungsdienst, Sanitätsdienst und 

Drohnenaufklärung mit Einsatzübungen, Team-Abenden und Einsätzen wie 

Veranstaltungsabsicherungen zum Teil auch in Kooperation mit anderen DLRG-

Gliederungen oder anderen Organisationen. Die Einsatzkräfte sind dafür durch 

interne und externe Fortbildungsmaßnahmen nach DLRG-Vorgaben und  

-standards geschult und qualifiziert. Ein wesentlicher Bestandteil unserer 

Vereinsarbeit ist die Nachwuchsförderung. Kinder und Jugendliche bilden die 
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größte Gruppe unserer Mitglieder. Sie erleben in unserem Verein Gemeinschaft, 

sportliche Herausforderung und eine sinnstiftende Freizeitgestaltung. Die DLRG-

Jugend Quickborn bildet dabei eine eigene Einheit innerhalb des Stammvereins 

und bietet unter anderem regelmäßige Ausfahrten und Veranstaltungen für 

Jugendliche und Kinder an. Unser ausgebildetes Team aus Trainer*innen, 

Jugendleiter*innen und Betreuer*innen begleitet sie dabei verantwortungsvoll und 

engagiert. Ein weiterer Teil der Vereinsarbeit besteht in der Teilnahme an lokalen 

Veranstaltungen und Stadtfesten, um den Verein bekannter zu machen, 

Beziehungen zu Politik und Verwaltung zu stärken, Spenden zu sammeln und das 

Stadtleben durch attraktive Angebote zu verbessern. Die DLRG Quickborn e.V. 

orientiert sich am Leitbild der DLRG und steht für Vertrauen, Glaubwürdigkeit, 

gemeinschaftliches und humanitäres Handeln sowie Verlässlichkeit und Sicherheit 

– Werte, die wir auch im Rahmen dieses Schutzkonzepts stärken und leben 

möchten. 

 

Dokumentation 

Das Schutzkonzept samt seinen Anhängen sowie weitere Dokumente ohne 

personenbezogene Daten (wie z.B. die Risikoanalysen) werden auf dem internen 

Server der Gliederung abgelegt. 

Die Dokumentation von möglichen Fällen erfolgt in Papierform und wird nach 

Abschluss im Safe verwahrt, sodass nur ein sehr eingeschränkter Personenkreis 

Zugang zu diesen Daten erhält.  

Der allgemein gültige Datenschutz wird zu jeder Zeit beachtet. 

 

Rechtliches 

Als Grundlage dieses Schutzkonzeptes dienen zum einen die rechtlichen 

Grundlagen zum Schutz von Kindern wie z.B. aus dem Sozialgesetzbuch. Zum 

anderen orientiert sich dieses Konzept an der PvG-Ordnung des DLRG-

Bundesverbandes aus September 2025 sowie am Schutz- und Fürsorgekonzept 

des Landesverbandes Schleswig-Holstein aus dem Jahr 2025. 
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Das hier vorliegende Schutz- und Fürsorgekonzept wird in seiner Form auf der 

Mitgliederversammlung am 08.03.2026 verabschiedet. Eine Evaluation ist im 

Frühjahr 2028 vorzunehmen. 

 

Prävention 

Im Rahmen von „Prävention von Gewalt“ (PvG) arbeiten wir vorbeugend, um die 

oben genannten Ziele erreichen zu können. 

 

Risikoanalyse 

Im November 2025 haben wir als DLRG Quickborn eine Risikoanalyse für unsere 

Gliederung durchgeführt. Diese teilt sich in die folgenden Bereiche auf: Ausbildung, 

Einsatz, Jugend und Veranstaltungen. Diese verschiedenen Analysen dienen als 

Grundlage für die Erarbeitung unseres Konzepts. Beteiligt waren dabei 

Vertreter*innen aus allen genannten Bereichen.  

Die Risikoanalyse wird routinemäßig alle zwei Jahre wiederholt oder nach einem 

bekannt gewordenen Vorfall überprüft. 

 

Verhaltenslinien 

Bei der oben beschriebenen Analyse haben sich verschiedene Risikobereiche 

ergeben, die zu klaren Verhaltenslinien innerhalb unserer Gliederung führen. 

Beispielhaft sollen hier einige genannt werden, die keinen Anspruch auf 

Vollständigkeit erheben: 

Mögliches Risiko  

nach Themenfeldern 
Abgeleitete Verhaltenslinie 

respektloser Umgang - Einschreiten bei Beobachtungen 

- Vorleben eines respektvollen Umgangs 
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Umgang mit Vorfällen 

unbekannt 

- regelmäßige Nennung der Kontaktpersonen; 

Sichtbarkeit durch Aushang!  

- Thema lebendig halten – gute Ausbilder*innen-

Schulung  

Hierarchie Strukturen/ 

Machtverhältnisse 

- regelmäßige Belehrung und ggf. Reflexionen 

mit Führungspersonal  

- Sechs-Augen-Prinzip durch Ausbilder*innen 

(z.B. zwei A, ein TN oder ein A und zwei TN) 

- keine Bevorzugung einzelner Teilnehmer*innen 

Umgang mit sensiblen 

Informationen 

- Ausbilder*innen als „Mentoren“ für 

Helfer*innen  

- Ausbilder*innen und Helfer*innen müssen 

wissen, an wen sie delegieren können 

Umziehen 

        im Freibad 

 

- Ausbilder*Innen/Helfer*Innen: freiwillige 

Nutzung der Gemeinschaftsumkleide, 

Möglichkeit der Nutzung der 

geschlechtergetrennten Umkleiden des 

Freibades 

- Schwimmkurs-TeilnehmerInnen: 

geschlechtergetrennte Duschen/Umkleiden 

(Geschlecht des Elternteils zählt, wenn sich das 

Kind nicht eigenständig umziehen kann) 

         im Einsatzfall - Geschlechtertrennung durch Sichtschutz 

herstellen 

Hilfestellungen - vorheriges fragen (Darf ich dir eine 

Hilfestellung an ... geben?)  

- Nein heißt Nein.  

- wenn möglich gleichgeschlechtlich  

- wenn möglich nur an Füßen, Händen 

- sensible Bereiche mit Hilfsmitteln (z.B. Bauch 

wenn möglich mit Brett o.ä.)  
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Partnerübungen - nach Möglichkeit gleichgeschlechtlich 

- oder mit entsprechender Belehrung, 

gegenseitiges Einverständnis und unter 

Aufsicht des/der Ausbilders/Ausbilderin  

(bspw. Skilltrainings im SAN- und EH-Bereich) 

Nach belastenden 

Einsätzen  

- externe „Psychosoziale Notfallversorgung“ 

(PSNV) über den Landesverband SH einholen - 

basierend auf dem PSNV-Konzept 

Übernachtungs-

situationen 

- BetreuerInnen schlafen nie mit einzelnen 

TeilnehmerInnen zusammen und die 

Unterkünfte für TeilnehmerInnen sind 

geschlechtergetrennt. 

Grenzverletzendes 

Verhalten von Besuchern 

auf Veranstaltungen 

 

- mindestens eine Person über 18 im Team / pro 

Schicht 

- wenn möglich gemischte Teams 

Unkontrollierter Kontakt 

von minderjährigen 

Team-Mitgliedern zu 

Alkohol 

 

- klare Kommunikation von Altersgrenzen bei 

der Schichteinteilung  

- vor Ort immer darauf achten, dass auch 

spontan keine Minderjährigen beim Getränke-

Ausschank helfen, wenn alkoholische Getränke 

verkauft werden 

Durchführen von Taufen 

oder anderen Aufnahme-

Ritualen 

- Taufen und Aufnahmerituale, die einen 

Bloßstellungscharakter haben und keine 

Willkommenskultur fördern, sind untersagt. 
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Ehrenkodex 

In unserer Gliederung wurde seit vielen Jahren mit dem Programm „Schau nicht 

weg – hör zu“ gearbeitet. Seit Mitte 2025 nutzt die DLRG den Ehrenkodex des 

DOSB. Ab dem Jahr 2026 werden wir in unserer Gliederung ebenfalls den DOSB-

Ehrenkodex nutzen. Die Unterschrift ist jedes Jahr erneut zu leisten. Die 

Dokumentation erfolgt digital. 

Konkrete Umsetzung in den Ressorts: 

Ausbildung: Dieses Thema wird regelmäßig zu Saisonbeginn angesprochen. Die 

Ansprechpersonen oder durch sie beauftragte Personen sensibilisieren das Team 

durch geeignete Methoden. Im Anschluss unterschreiben alle Ausbilder*innen 

sowie Ausbildungshelfer*innen den Ehrenkodex. 

Einsatz: Der Einsatzbereich wird in seiner jährlichen Sicherheitsbelehrung und 

Geräteeinweisung das Thema PvG durch die Ansprechpersonen oder durch sie 

beauftragte Personen einfließen lassen. Dabei werden die aus der Risikoanalyse 

herausgearbeiteten Punkte nochmal besonders hervorgehoben. Die Methodenwahl 

obliegt dabei der Ansprechperson.  

Jugend: Im Rahmen einer Jugend-Vorstandssitzung werden alle aktiven 

Mitarbeiter*innen, die bei Jugendveranstaltungen tätig sind, durch die 

Ansprechpersonen oder durch sie beauftragte Personen zu dem Thema belehrt. 

Der Ehrenkodex wird ebenfalls unterschrieben. 

 

Ansprechpersonen 

In unserer Gliederung sind zwei volljährige Menschen als Ansprechpersonen für 

den Bereich PvG benannt. Es wurde darauf geachtet, dass sowohl eine männliche 

als auch eine weibliche Person ausgewählt wurden. Zudem sind beide Personen 

unterschiedlichen Altersgruppen zugehörig. Dabei ist es wünschenswert, dass 

zumindest eine der beiden Personen nicht dem örtlichen Vorstand angehört. Diese 

Faktoren sollten auch bei einer neuen Auswahl in Zukunft berücksichtigt werden. 

In der Evaluation des Schutzkonzepts sind auch die aktuellen Ansprechpersonen 

zu überprüfen. Die Neuernennung obliegt jeweils einmal dem Vorstand und einmal 

dem Jugend-Vorstand in gemeinsamer Absprache. 

https://quickborn.dlrg.de/jugendschutz/
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Die Qualifizierung unserer Ansprechpersonen erfolgt durch Fortbildung der DLRG 

oder andere fachkundig qualifizierte Partner. Es kann zudem hilfreich sein, wenn 

Personen benannt werden, die auch beruflich mit diesem Thema zu tun haben. 

Für unsere Mitglieder werden die Ansprechpersonen auf verschiedenen Wegen 

bekannt gemacht. Zum einen wird dies immer wieder auf Teamtreffen 

kommuniziert und zum anderen sind sie auf der Homepage einsehbar. Der Kontakt 

kann dort per E-Mail hergestellt werden. Ebenso ist das Kontaktieren persönlich 

oder über verschiedene Messenger möglich. 

 

Beschwerdemanagement 

Alle Personen und insbesondere Betroffene können sich zu jeder Zeit an unsere 

Ansprechpersonen und alle Mitglieder des Vorstandes sowie an ihre direkten 

Vertrauenspersonen im Verein wenden. Alle Mitglieder sind angehalten, jede 

Beschwerde ernst zu nehmen (siehe Interventionsplan). 

Die Ansprechpersonen sind auf der Homepage genannt. Die Kommunikation ist 

durch direkte Ansprache, digitales Anschreiben (Messenger oder Mail) oder 

anonyme Kontaktaufnahme möglich. 

 

Partizipationsformen 

Die wichtigsten Gremien unserer Gliederung sind die Mitgliederversammlung des 

Stammverbandes und der Jugendtag. Hier sind alle Mitglieder herzlich eingeladen 

sich zu äußern und einzubringen. 

Das Schutzkonzept wird alle zwei Jahre auf der Mitgliederversammlung vorgestellt. 

So erhalten die Mitglieder einen guten Einblick. Zudem ist eine Befragung aller 

Mitglieder für die nächste Überarbeitung geplant. 

 

Erweitertes Führungszeugnis 

Wie in der PvG-Ordnung des Landesverbandes beschrieben, fordern wir von 

unseren aktiven Mitgliedern ab einem Alter von 16 Jahren ein erweitertes 
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Führungszeugnis an. Dies betrifft neben allen aktiv tätigen Mitgliedern auch alle 

Mitglieder des Vorstandes und des Jugendvorstandes. Zeitlich ist dies bei 

Neuaufnahme einer Tätigkeit in unserer Gliederung und danach spätestens alle 

vier Jahre zu erledigen, wobei das vorgelegte Führungszeugnis nicht älter als drei 

Monate sein darf. Die Einsichtnahme des Originals erfolgt durch eine der beiden 

benannten Vertrauenspersonen und wird mit Datum im DLRG-Manager 

dokumentiert. Die Bestimmungen zum Datenschutz werden beachtet und eine 

Löschung der Daten erfolgt spätestens sechs Monate nach dem Ausscheiden aus 

der Aktivität.  

Der Vorstand unterstützt den Prozess, indem er das Verfahren erläutert und ein 

Schreiben zur Beantragung und Kostenbefreiung bereitstellt. 

Sollte das Führungszeugnis Einträge1 aufweisen, so wendet sich die 

Ansprechperson an den Vorstand, um die Aufnahme der Tätigkeit zu verhindern 

und das weitere Vorgehen zu erörtern. Sollte nach mehrfacher Aufforderung kein 

Führungszeugnis vorgelegt werden, wird ebenfalls der Vorstand informiert. 

 

Öffentlichkeitsarbeit 

Das Schutzkonzept wird in seiner jeweils aktuellen Fassung auf der Homepage der 

DLRG Quickborn e.V. veröffentlicht. Nach erstmaliger Fertigstellung wird es auf 

der Mitgliederversammlung beschlossen und dem Protokoll angehängt.  

Zudem wird jedes neue Mitglied per Link auf das vorhandene Dokument 

hingewiesen. 

Um mehr Menschen zu erreichen, gibt es eine übersichtliche Kurzform, welche die 

elementaren Punkte zusammenfasst. Dies liegt auch in Papierform aus. 

 

 
1 nach §72a Absatz 1 SGB VIII oder anderer Paragrafen, die dazu führen, dass ein Umgang mit Kindern und 
Jugendlichen ungeeignet erscheint 
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Intervention 

Jede Intervention gegen Gewalt in der DLRG Quickborn e.V. findet immer nach der 

Grundsatzhaltung „im Zweifel für unbekannt Betroffene“2 statt. Dabei wird jede 

Meldung als Fall gewertet. Eine Meldung in diesem Sinne ist erfüllt, wenn die 

benannten Ansprechpersonen von ihr Kenntnis erlangen. Jedes Mitglied der DLRG 

Quickborn ist im Sinne der PvG-Ordnung des DLRG-Bundesverbandes verpflichtet, 

Gewaltausübung innerhalb der Gliederung zu melden. 

Nach der Meldung wird ein festgelegter Prozess durchlaufen, der hier nachfolgend 

ausführlich beschrieben wird. 

  

Fallmanagement 

Erstdifferenzierung 

Nach Erhalt der Meldung treten die Ansprechpersonen zusammen und 

differenzieren die Meldung erstmalig. Dies kann ggf. auch mit dem meldenden 

Menschen zusammen erfolgen. Bei der ersten Differenzierung wird 

herausgearbeitet, ob es sich mit dem gemeldeten Wissenstand um einen 

systemischen Fall innerhalb der DLRG Quickborn handelt oder ob es sich um einen 

Fall handelt, der primär in einem System außerhalb der Gliederung von Relevanz 

ist. Anschließend berufen die Ansprechpersonen der Gliederung ein 

Interventionsteam ein.  

 

Das Interventionsteam (I-Team) 

Das I-Team wird von den Ansprechpersonen berufen und besteht immer aus: 

• den Ansprechpersonen der Gliederung, 

• mindestens einer Person aus dem Vorsitz,  

 
2 Die Haltung „im Zweifel für unbekannt Betroffene“ geht davon aus, dass sich eine Anzahl von Menschen 
in der jeweiligen Organisation befindet, die bereits von Gewalt betroffen sind, sich aber noch nicht 
gemeldet haben. Diese Menschen beobachtet nun die Intervention und wägen ab, ob sie sich in einem 
Organisationsystem sicher fühlen oder nicht.  
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• einer Person als Vertretung für die Betroffenen  

• und einer Person mit Disziplinargewalt für den jeweiligen Bereich den es 

betrifft3 

Weiterhin können die Ansprechpersonen des DLRG-Landesverbandes oder eine 

externe Fachberatung in das I-Team berufen werden. Das I-Team hat die volle 

Prozesshoheit und kann unabhängig vom Vorstand im Rahmen der Fallmeldung 

Entscheidungen treffen und diese durchsetzen. Das I-Team arbeitet nach den 

Vertraulichkeits- und Transparenzprinzipien und führt eine datenschutzkonforme 

Dokumentation durch. Neben dem Prinzip „Im Zweifel für unbekannt Betroffene“ 

ist das I-Team auch verpflichtet, den Rufschutz aller gemeldeten Personen zu 

wahren.  

 

Intervention bei Meldung in einem System außerhalb der DLRG Quickborn 

Bei Meldungen/Fällen, die außerhalb des DLRG-Systems identifiziert wurden, 

wendet sich das I-Team an eine im Kreis Pinneberg stationierte 

Fachberatungsstelle. 

• Mögliche Kindeswohlgefährdung nach §8a SGB VIII 

Insbesondere bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung wird eine InSoFa 

(=Insoweit erfahrene Fachkraft) nach §8a SGB VIII konsultiert und nach 

den Verfahrensschema der externen Fachberatung gearbeitet.  

• Interpersonelle Gewalt gegen Mitglieder durch externe Personen 

Das I-Team prüft, in welchem Umfeld es zu Gewalt gekommen ist und 

erarbeitet Schritte, um eine weitere Gewalthandlung gegen Mitglieder zu 

unterbinden. Die Betroffenenvertretung kann dabei auch beratend für 

die/den Betroffene*n und ggf. bei minderjährigen die 

Personensorgeberechtigten sein. Im Falle von Gewalt durch externe 

Personen gegen minderjährige Mitglieder sind immer sofort die 

Personensorgeberechtigten einzubeziehen. Das I-Team prüft auch in enger 

Abstimmung mit Fachpersonen, Betroffenen und ggf. 

Personensorgeberechtigten, ob eine Anzeige bei der Polizei durch die DLRG 

Quickborn e.V. erfolgt.  

 
3 Beispielsweise für den Bereich Ausbildung: TL Ausbildung; für den Bereich Einsatz: TL Einsatz; für die 
Jugend: Jugendvorsitzende 
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Intervention bei Meldungen im System der DLRG Quickborn 

Sollte die Erstdifferenzierung eine Meldung ergeben, die innerhalb des Systems 

der DLRG Quickborn e.V. stattfindet, sind durch die Systemanalyse zwei Schritte 

zu ergreifen: 

1) Erkennen der Gewaltform, des Gewaltumfangs und der 

Konkretisierungsstufe 

2) Erkennen, wer welches Interesse an der Meldung und der Fallbearbeitung 

haben könnte 

In alle Schritte sind die betroffenen Menschen durch ihren Vertreter vom 

Interventionsteam mit einzubeziehen. Sie haben aber bei der Entscheidung zur 

Durchführung von Maßnahmen kein Vetorecht. Die betroffene Person hat das 

Recht anonym zu bleiben. 

Die Maßnahmen, welche das Interventiosteam ergreift, leiten sich aus der 

Falldifferenzierung mit den Abstufungen grenzverletzendes Verhalten, 

übergriffiges Verhalten und nötigendes/überwältigendes Verhalten sowie aus den 

Konkretisierungsstufen unbegründet, vage, begründet und erhärtet und bewiesen 

ab. Ab der Differenzierungsstufe nötigend/überwältigend sind die 

Ansprechpersonen des Landesverbandes mit einzubeziehen, davor obliegt die 

Entscheidung der Einbeziehung beim I-Team.  

 

Abbildung 1: Falldifferenzierung -beispielhaft für sexualisierte Gewalt (Quelle: PvG-Ordnung DLRG) 

 

 



 

quickborn.dlrg.de Quickborn e.V. 

PvG 

 

Abbildung 2: Konkretisierungsstufen -beispielhaft für sexualisierte Gewalt (Quelle: PvG-Ordnung 
DLRG) 

 

Mögliche Maßnahmen:  

Im Fall von grenzverletzendem und übergriffigem Verhalten mit der 

Konkretisierungsstufe vage schlägt das Schutzkonzept gezielt auf das Verhalten 

bezogenen Gruppenpräventionsmaßnahmen vor, ohne dabei gezielt 

Konfrontationsgespräche oder ähnliches zu führen. 

Der Fall von grenzverletzendem und übergriffigem Verhalten mit der 

Konkretisierungsstufe erhärtet und bewiesen führt zu einer Konfrontation des 

gemeldeten Menschen, sofern keine anonyme Meldung vorliegt. Der gemeldete 

Mensch bekommt die Möglichkeit, Stellung zu beziehen. Er kann vom I-Team, wie 

in der PvG-Ordnung des DLRG-Bundesverbandes beschrieben, für sechs Wochen 

von allen Aufgaben befreit werden. Die gemeldeten Menschen bekommen die 

Möglichkeit durch Entschuldigung und „Wiedergutmachung“ eine Reintegration zu 

erwirken. Es sind die Vertraulichkeits- und Transparenzprinzipien zu nutzen und 

zu unterschreiben. Der Rufschutz des gemeldeten Menschen besitzt einen hohen 

Stellenwert in der Intervention. Es ist darauf zu achten, dass keine Gefährdung für 

die betroffenen Menschen durch die Konfrontation entsteht. 

Im Fall von nötigend und überwältigendem Verhalten in der Konkretisierungsstufe 

vage beginnt das I-Team eine umfangreiche neutrale Untersuchung der Meldung. 
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Auch hier können Präventionsmaßnahmen ein geeignetes erstes Mittel sein. Eine 

Konfrontation mit dem gemeldeten Menschen ist noch zu vermeiden.  

Im Fall von nötigend und überwältigendem Verhalten in der Konkretisierungsstufe 

begründet ist die gemeldete Person zu konfrontieren, sofern die Meldung nicht 

anonymisiert ist. Die gemeldete Person muss, wie in der PvG-Ordnung verankert, 

für die Dauer der Aufarbeitung aber nicht länger als sechs Wochen alle Aufgaben 

niederlegen. Es sind die Vertraulichkeits- und Transparenzprinzipien zu nutzen und 

zu unterschreiben. Der Rufschutz des gemeldeten Menschen besitzt einen hohen 

Stellenwert in der Intervention. Es ist darauf zu achten, dass keine Gefährdung für 

die betroffenen Menschen durch die Konfrontation entstehen darf. 

Im Fall von nötigend und überwältigendem Verhalten in der Konkretisierungsstufe 

erhärtet und erwiesen sowie bei nicht anonymisierter Meldung ist das 

Beweismaterial zu sichern und über den Landesverband das Schieds- und 

Ehrengericht anzurufen, um den Ausschluss des Mitgliedes aus der DLRG zu 

erwirken. Weiterhin prüft das I-Team in enger Abstimmung mit der betroffenen 

Person, ob eine Anzeige bei Strafverfolgungsbehörden möglich ist und umgesetzt 

wird. Im Falle von geplanten Anzeigen bei Strafverfolgungsbehörden besitzen die 

Betroffenen ein Vetorecht.  

In jedem Fall der Intervention muss der Schutz und die Sicherheit der Betroffenen 

gewährleistet sein. Interventionsmaßnahmen, welche die gemeldete Person in 

irgendeiner Weise gefährden könnten, sind zu unterlassen.  

Sollte eine anonyme Meldung erfolgt sein, ist trotzdem eine Intervention möglich. 

Wichtig ist, dass die Anonymität unbedingt gewährleistet und erhalten bleiben 

muss, sofern die betroffene Person dies wünscht. Eine umfangreiche Beratung, 

was die Anonymität bedeutet, erfolgt durch eine der Ansprechpersonen. Die 

Interventionsmöglichkeiten bleiben nun aufgrund der Rechtsstaatlichkeit 

eingeschränkt. In jedem Fall sind umfangreiche Präventionsmaßnahmen wie 

Schulungen, Evaluation des Schutzkonzeptes und ähnliches zu erfolgen.  

Sollten die betroffene und/oder die gemeldeten Personen minderjährig sein, 

müssen bei unter 16-Jährigen die Personensorgeberechtigten einbezogen werden, 

bei Personen über 16 ist dies in Abstimmung mit der/dem betroffenen/gemeldeten 

Menschen zu erfolgen. In beiden Fällen ist von der Meldung bei den 

Personensorgeberechtigen abzusehen, wenn dies eine Gefährdung der jeweiligen 

Person auslöst. Sollte dies der Fall sein, ist eine 
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Kindeswohlgefährdungseinschätzung nach 8a SGB VIII zu prüfen und ggf. 

durchzuführen. 

Sollte die betroffene Person minderjährig sein, prüft das I-Team mit Unterstützung 

der Insoweit Erfahrenen Fachkräfte des Landesverbandes, ob eine Meldung nach 

§8b SGB VIII beim zuständigen Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) erfolgen muss.  

 

Krisenkommunikation 

Eine mögliche Kommunikation innerhalb oder außerhalb der Gliederung zu einem 

hier beschriebenen Fall wird immer durch den Vorsitz in enger Absprache mit dem 

I-Team und dem Landesverband gesteuert. Das I-Team kommuniziert keine 

Informationen ohne Absprache mit dem Vorsitz. Das Mitglied des Vorsitzes im I-

Team ist verantwortlich für die Kommunikation zu den anderen beiden 

Vorsitzenden. 

 

Aufarbeitung 

Konzept zur Aufarbeitung von Fällen 

Die Aufarbeitung von Fällen ist immer der letzte Prozess der Intervention und wird 

vom I-Team durchgeführt. Dabei beantwortet das Team folgende Fragen und leitet 

daraus resultierende Empfehlungen an die jeweiligen Stellen weiter: 

- Haben sich durch den Fall Lücken im Schutzkonzept gezeigt? 

- War die Intervention auf Grundlage des Schutzkonzeptes umsetzbar? 

- Haben sich neue, bisher nicht bedachte Aspekte in den Risikoanalysen 

ergeben und können diese mit eingearbeitet werden? 
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Konzept zur Rehabilitation einer zu Unrecht verdächtigten 

Person 

Sollte sich nach ausführlicher Beratung und Betrachtung aller Möglichkeiten 

ergeben, dass eine Person zweifelsfrei zu Unrecht verdächtigt wurde, müssen 

Schritte zur Rehabilitation eingeleitet werden. Diese werden gemeinsam vom I-

Team und dem Vorstand durchgeführt. 

Ziel dieses Prozesses ist, dass die Vertrauensbasis untereinander wiederhergestellt 

sowie eine Arbeitsbasis aller Beteiligten geschaffen wird. 

Der Prozess wird sorgfältig durchgeführt sowie dokumentiert und alle Schritte mit 

dem zu Rehabilitierenden eng besprochen. Das Einbeziehen einer 

Fachberatungsstelle kann erfolgen. 

 

Konzept zur Reintegration 

Wenn nach dem Bogen zur Falldifferenzierung festgestellt wird, dass die Handlung 

in den Bereich grenzverletzend oder übergriffig eingeordnet wird, so ist eine 

Reintegration möglich.  

Der gemeldete Mensch muss dabei erkennbar Verantwortung für seine 

Handlung(en) übernehmen und glaubhaft versichern, dass eine Änderung eintritt. 

Der gemeldeten Person muss klar werden, welche Auswirkungen die eigenen 

Handlungen auf das Wohlbefinden der betroffenen Person hat. 

Eine persönliche Entschuldigung sollte – soweit möglich – erfolgen. Der Prozess ist 

eng abzustimmen mit beiden Menschen, wobei die Bedürfnisse der betroffenen 

Person deutlich im Vordergrund stehen. Begleitende Gespräche – auch durch 

Fachinstitutionen – können diesen Prozess unterstützen. 
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Ehrenkodex 
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Ehrenkodex 
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Prozesskette 

Die ausführliche Beschreibung der Einzelschritte ist im Kapitel Intervention  

nachzulesen. Diese Prozesskette dient der besseren Übersicht. 

 

 

 

  

Zurück zu: 

Intervention 
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Vertraulichkeits- und Transparenzprinzipien 
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Bogen zur Falldifferenzierung 
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Reintegration 
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Systemanalyse 
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Unterstützungs- und Beratungsangebote  

kostenfrei 

- Ansprechpersonen der DLRG Quickborn 

- Ansprechpersonen des Landesverbandes 

- Hilfetelefon der DLRG Jugend 05723 955 333 

- Nummer gegen Kummer 1161111 

- Wendepunkt e.V. 

- ASD Kreis Pinneberg 04121/4502 3397 

- ASD Henstedt-Ulzburg 04551/951 8200 

- ASD Norderstedt 040/535 95 401  

 

Weiterführende Links 

- PvG-Ordnung des Bundesverbandes 

- Schutz- und Fürsorgekonzept des Landesverbandes 

Zurück zu: 

Intervention 

https://quickborn.dlrg.de/jugendschutz/
https://schleswig-holstein.dlrg.de/fileadmin/groups/12000000/2025-05-05_Ansprechpersonen_inkl_Beratungsstelle-ASD-Polizei.pdf
https://dlrg-jugend.de/hilfetelefon/
https://www.nummergegenkummer.de/
https://www.wendepunkt-ev.de/
https://www.kreis-pinneberg.de/Verwaltung/Fachbereich+Familie_+Teilhabe+und+Soziales/Fachdienst+Jugend_+Soziale+Dienste/Abteilung+Allg_+Soziale+Dienste/Kontakt+und+%C3%96ffnungszeiten.html
https://www.segeberg.de/Adressen/Jugendamt-Soziale-Dienste-West-Henstedt-Ulzburg-Itzstedt-Kisdorf-und-Umgebung.php?ModID=9&FID=3466.249.1&KatID=1.100&TypSel=1.100&object=tx%7C3466.1.1&ofs_44=40&ofs_64=15&ofs_70=10&redir=1
https://www.norderstedt.de/index.php?La=1&NavID=1087.274&object=tx%7C1087.215.1&kat=&kuo=1&sub=0
https://www.dlrg.de/fileadmin/user_upload/DLRG.de/Fuer-Mitglieder/AA_DLRG2019/die_dlrg/Satzung_Und_Ordnungen/dlrg-Ordnung_PvG.pdf
https://schleswig-holstein.dlrg.de/fileadmin/groups/12000000/2025-03-13_Fuersorgekonzept_DLRG_LV_SH.pdf

